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nalen institutionellen Strukturen im Einklang stehende Weise
anzuwenden;

5. ermutigt die Mitgliedstaaten und die maßgebli-
chen Institutionen der Vereinten Nationen, ihre Zusammen-
arbeit mit der Internationalen Organisation der Obersten
Rechnungskontrollbehörden, namentlich beim Kapazitäts-
aufbau, fortzusetzen und zu verstärken, mit dem Ziel, durch
gestärkte Oberste Rechnungskontrollbehörden Effizienz,
Rechenschaftspflicht, Wirksamkeit und Transparenz zu
gewährleisten und so eine gute Verwaltungsführung zu för-
dern.

RESOLUTION 66/210

Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 22. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/66/442/Add., 1 Ziff. 8)262.

66/210. Die Rolle der Vereinten Nationen bei der
Förderung der Entwicklung im Kontext der
Globalisierung und der Interdependenz 
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internationale Entwicklung, jetzt oft durch internationale Dis-
ziplinen, Verpflichtungen und Weltmarkterwägungen einge-
engt ist und dass es Sache jeder Regierung ist, die mit der Ak-
zeptanz internationaler Regeln und Verpflichtungen verbun-
denen Vorteile und die Nachteile aus dem Verlust politischen
Handlungsspielraums abzuwägen;

5. ist sich ferner dessen bewusst, dass eine Politik,
die die wirtschaftliche und die soziale Entwicklung miteinan-
der verbindet, zur Verminderung von Ungleichgewichten in-
nerhalb von Ländern und zwischen ihnen beitragen und so ge-
währleisten kann, dass die Armen und die in den prekärsten
Situationen lebenden Menschen größtmöglichen Nutzen aus
dem Wirtschaftswachstum und der Entwicklung ziehen kön-
nen;

6. beschließt, den Punkt „Globalisierung und Interde-
pendenz“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen, und ersucht den Generalsekre-
tär, der Generalversammlung einen Bericht über den Unter-
punkt „Die Rolle der Vereinten Nationen bei der Förderung
der Entwicklung im Kontext der Globalisierung und der Inter-
dependenz“ vorzulegen.

RESOLUTION 66/211

Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 22. Dezember 2011,




